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EINLEITUNG

Gleichzeitig sollen folgende Ziele erreicht werden:

Offene und faire Abwicklung

Gleichbehandlung aller vom FFC genannten und bewilligten

Mannschaften

Wir sind unseren Mitgliedern gegenüber verpflichtet, diesen

Grundsätzen klar und mit vollkommener Transparenz zu entsprechen.

Eines der wichtigsten Ziele jedes Vereines ist die Förderung des

Wettkampfsportes. Dies gewährleisten wir durch eine erhebliche

finanzielle Unterstützung.
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06. AUSHILFSSPIELER



Anzahl der regulär pro Meisterschaftsbegegnung eingesetzten

EinzelspielerInnen*

x 

EUR 50.-

BUDGET

Allgemeines Budget I

1

Jede Mannschaft erhält ein fixes Budget für die gesamte Saison.

Dieses Budget wird wie folgt berechnet.

Dies ergibt folgende Budgets pro Mannschaft:

Kids Team Nord C: 200.-

Junior Team Regionalklasse Nord: 200.-

Junior Team 1.Klasse Nord: EUR 200.-

Junior Team 2. Klasse Nord: EUR 200.-

Damen Regionalklasse: EUR 250.-

Herren 1. Klasse: EUR 300.-

Herren 65 / 2. Mannschaft: 250.-

Herren 65 / Bundesliga: 250.-

Herren 60 / OÖ-Liga: 250.-

Herren 60 / 2. Mannschaft: 200.-

Herren 55 / OÖ-Liga: 250.-

Herren 70 / Landesliga: 200.-

Herren 60 Doppel / Regionalklasse: 300.-

*(bei der Doppel 60er Mannschaft zählen die Einzelspieler)

GESAMT: EUR 3.050.-



Mittelverwendung / Zuständigkeiten

BUDGET 2

Allgemeines Budget II

Jede Mannschaft erhält vom Vorstand ein virtuelles Konto auf dem die

verwendeten Mittel vermerkt werden.

Der Mannschaftsführer kann frei entscheiden, für welche Zwecke diese

Mittel verwendet werden (Essen, Freizeitaktivitäten o.dgl.). Diese müssen

ausschließlich den Mitgliedern der eigenen Mannschaft zukommen.

Bei den Jugendmannschaften sind die Rahmenbedingungen zwingend zu

beachten (Jugendschutzgesetz).

Am nächstfolgenden Tag der Mittelverwendung ist dem Kassier die

Rechnung zu übermitteln. 

Das Budget nicht betreffend sind Hallenkosten bei Auswärtspartien

die zur Gänze vom Verein bezahlt werden.

Sonstiges

Nicht verwendete Mittel können nicht auf andere Mannschaften oder in

das nächste Jahr übertragen werden.

Die zur Verfügung stehenden Mitteln pro Mannschaft können durch

Eigen-Engagement verändert werden - siehe dazu nächste Seite.

Es werden weder Fahrtgelder noch Zuschüsse für notwendige

Nächtigungen seitens des FFC übernommen.



Erhöhung der Mannschaftsmittel durch Sponsoring

BUDGET 3

Allgemeines Budget III

Jede Mannschaft, die Sponsorgelder lukriert, kann diese Gelder für die eigene

Mannschaft zweckwidmen lassen. 

Bei Sponsorbeiträgen über EUR 1.500.- (Summe aller Beiträge) entfällt das

allgemeine Budget für die Mannschaft (Seite 1). 

Ab der MM 2027 gilt die 50%/50% Regel . Dabei können nur mehr 50% der

Mannschaft zweckgewidmet werden.

      50% der Sponsoreinnahmen werden für allgemeine Vereinszwecke verwendet.

Eine ‘Umwidmung’ bereits in der Vergangenheit bestehender

Sponsorbeziehungen auf eine Mannschaft ist nicht zulässig.

Nicht ausgenutzte Sponsorbeiträge fallen allgemeinen Vereinszwecken zu.

Beispiel: Mannschaft X sendet 2026 eine Person, jedoch nur für das Aufbauen der
Plätze (und nicht das Abbauen), vermindert sich das Budget für das nächste Jahr
2027 von EUR 300 abzgl. 15% (45.-) auf 255.-



BUDGET 4

Allgemeines Budget III
Erhöhung / Verringerung der Mannschaftsmittel durch

Mithilfe beim Platzauswintern bzw. -einwintern

Jede Mannschaft hat zumindest eine Person im Ausmaß von 10 Arbeitsstunden

jeweils für den Auf- als auch für den Abbau zu stellen.

Sendet eine Mannschaft keine Person oder nur für das Abbauen bzw. Aufbauen

so vermindert sich das Budget für das nächste Jahr um 15%.

Sendet eine Mannschaft mehr als eine Person für das Auf- und Abbauen so

erhöht sich das Budget der Mannschaft für das nächste Jahr um 15%.

Die reduzierten / erhöhten Beträge werden am Ende des nächsten Spieljahres

wieder auf die Ausgangswerte zurückgestellt.

Im obigen Beispiel würde Ende 2027 die ursprüngliche Ausgangsbasis von EUR

300.- wiederhergestellt.

Die obigen Regeln gelten nur für Mannschaften / Personen mit einem

Mindestalter von 14 Jahren.

Mithelfende Vorstandsmitglieder können sich einer Mannschaft zurechnen

lassen

Beispiel: Mannschaft X sendet 2026 eine Person, jedoch nur für das Aufbauen der
Plätze (und nicht das Abbauen), vermindert sich das Budget für das nächste Jahr
2027 von EUR 300 abzgl. 15% (45.-) auf 255.-



Mitgliedsbeiträge / Sommerpauschale

MITGLIEDSBEITRÄGE / NENNGELDER / BÄLLE 5

Mitgliedsbeiträge /
Nenngelder / Bälle

Alle MannschaftsspielerInnen sind nur spielberechtigt, wenn der volle

Mitgliedsbeitrag inkl. Sommerpauschale (z.B. 2025: EUR 145.-) bis zum Start

der Mannschaftsmeisterschaft einbezahlt wurde.

Diese Mitgliedsbeiträge sind unterschiedlich (Erwachsene / Jugendliche).

Bei auswärtigen ‘Legionären’, die ausschließlich Meisterschaft spielen,

müssen die Mitgliedsbeiträge inkl. Sommerpauschale vor dem Nenntermin

auf dem Konto des FFC einlangen. 

Die Kontrolle obliegt dem Kassier in Abstimmung mit dem Mannschaftsführer.

Nenngelder / Bälle

Der Verein übernimmt wie in den vergangenen Saisonen die Bezahlung der

Nenngelder.

Der Verein übernimmt die Grundkosten der Anmeldung des Spielbetriebes

beim OÖTV.

Der Verein übernimmt die Kosten der Meisterschaftsbälle:

      Jede Mannschaft erhält dabei die vom jeweiligen Verband 

      vorgeschriebene Anzahl von Balldosen pro Meisterschaftstermin zzgl. je 1 

      Stk. Ersatzdose pro Meisterschaftspartie.

      Die Ausgabe erfolgt vor der Meisterschaftspartie durch ein 

      Vorstandsmitglied.



NENNUNGEN / STRAFZAHLUNGEN 6

Aushilfsspieler

Aushilfsspieler

Pro Mannschaft können 1-2 Aushilfsspieler genannt werden die im ‘Notfall’

aktiviert werden wenn ansonsten keine vollständige Mannschaft gestellt werden

könnte. 

      Sollten Aushilfsspieler bei mehren Mannschaft spielberechtig sein so müssen 

      diese einer ‘Stamm-Mannschaft’ zugeordnet werden

      Aushilfsspieler sind dabei Spieler die außerhalb der Meisterschaft an keinem 

       normalen  Spielbetrieb (Reservierungen und Bespielen von Plätzen, Training im 

      Zuge des Mannschaftstrainings oder sonstigen regulären Veranstaltungen / 

      Aktivitäten) teilnehmen.

Aushilfsspieler dürfen maximal 1-2 x pro Saison zum Einsatz kommen.

Auch Aushilfsspieler haben vor dem Nennungsschluß den gesamten

Mitgliedsbeitrag incl. Sommerpauschale einzuzahlen.

Der FFC vergütet nach dem Ablauf der Saison und nach Kontrolle der

Spielberichte folgende Beträge:

      a) Spieler kommt nicht zum Einsatz: Vergütung EUR 115.-

      b) Spieler kommt 1 x zum Einsatz: Vergütung EUR 90.-

      c) Spieler kommt 2 x zum Einsatz: Vergütung EUR 60.-

Die Aushilfsspieler sind dabei vom Mannschaftsführer bei der

Mannschaftsnennung intern zu nominieren.



Mannschaftsnennungen /
Infoveranstaltungen

NENNUNGEN / STRAFZAHLUNGEN 7

MANNSCHAFTSNENNUNGEN / INFOVERANSTALTUNGEN

Nennungen und rechtsverbindliche Aussagen gegenüber dem OÖTV sowie

dem ÖTV obliegen ausschließlich dem Vorstand.

Die Kosten der Mannschaftsnennung der 65er Bundesliga-Mannschaft

übernimmt der FFC (z.B. 2025: EUR 500.-)

Die Teilnahme an ÖTV- und OÖTV-Informationsverantaltungen und -

Ehrungen sind vorher vom Vorstand genehmigen zu lassen. 

      Es werden dafür die aktuellen amtlichen Kilometergelder für die 

      entstandenen Fahrtkosten vergütet (Freistadt - Veranstaltungsort und 

       retour).

      Ein schriftlicher Bericht über die Inhalte der Veranstaltung sind im 

      Anschluss binnen 2 Tagen an den Vorstand zu übermitteln, um diese 

      Informationen allgemein verfügbar machen zu können.



NENNUNGEN / STRAFZAHLUNGEN 8

Strafzahlungen einer Mannschaft (z. B. wegen Nichtantretens eines

Spielers) werden vom Mannschaftsbudget abgezogen. Übersteigt die

Gesamtsumme der Strafen das verfügbare Budget, so wird das

zukünftige Budget dementsprechend reduziert.

STRAFZAHLUNGEN

Mannschaftsnennungen /
Strafzahlungen II



CODE OF CONDUCT

Bezugnehmend auf die turbulente Sitzung der Mannschaftsführer am 3.12.2025 halten

wir zudem Folgendes fest:

9

(1) GRUNDSÄTZE UNSERES VEREINS

Wir sind der Förderung des Meisterschaftssports aller Altersgruppen und

Leistungsniveaus verpflichtet. Dies stellt – neben der Unterstützung des Breitensports

und der Erhaltung sowie Pflege unserer Sportanlage – einen zentralen Vereinszweck dar.

Darüber hinaus sind wir gemäß Vereinsrecht zur Gleichbehandlung aller Mitglieder

sowie zu vollkommener Transparenz in unseren Entscheidungen und Abläufen

verpflichtet. Diese Werte bilden das Fundament unseres Handelns.

(2) VERANTWORTUNG DER MANNSCHAFTSFÜHRER

Wir ersuchen alle Mannschaftsführer, diese Grundsätze aktiv zu unterstützen und in

ihrer jeweiligen Mannschaft vorzuleben. Dazu gehört insbesondere, die

Mannschaftsmitglieder in geeigneter Form über diese Regeln zu informieren, auf deren

Einhaltung hinzuweisen und im Bedarfsfall korrigierend einzugreifen.

Mannschaftsführer tragen eine wesentliche Rolle für die Vorbildfunktion, den

Teamgeist und das positive öffentliche Erscheinungsbild des Vereins.

(3) Umgang mit Verstößen gegen Vereinsgrundsätze

Sollte das Image des Vereins und einzelner Personen öffentlich und entgegen den

vorliegenden Tatsachen geschädigt werden, so wird das als Verstoß gegen die

Interessen, das Ansehen und die Zwecke des Vereins gewertet.

CODE OF CONDUCT I
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